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BERLIN/BONN – Das Bundesver -
fassungsgericht hat die Verfassungs -
beschwerde gegen die Nichtanhebung
des Punktwertes in der am 1. Januar
2012 in Kraft getretenen Gebühren -
ordnung für Zahnärzte (GOZ) nicht zur
Entscheidung angenommen.

Diese klare Niederlage sehen die 
die Verfassungsbeschwerde tragenden
Verbände* – BDIZ/EDI, FVDZ, BDK
(Kieferorthopäden Bayern), PZVD (Pri-
vatzahnärzte), aber auch finanziell von
der BZÄK unterstützt – nicht als Rück-
schlag, sondern als Ermutigung, über
den Instanzenweg beim Verwaltungsge-
richt in Berlin wieder bis zum BVG wei-
ter zu klagen. Sie kritisieren scharf die Wei-
gerung des BVG, sich mit einem Rechts-
stillstand von mehr als 25 Jahren nicht
befassen zu wollen. Obwohl das BVG kei-
nerlei Begründung abgab, erklären die
Verbände, um ihre Zurückweisung ver-
brämen zu können, dass die aktuelle Dis-
kussion um die Abschaffung der privaten
Krankenversicherungen dabei eine Rolle
gespielt haben dürfte und das Bundes-
verfassungsgericht sich durch eine Ent-
scheidung zur GOZ nicht in diese öffent-
liche Diskussion einmischen wollte. 

Eingereicht wurde die Klage, ob-
wohl bereits im Vorfeld mit Gutachten

beauftragte Rechtsexperten die Erfolgs-
aussichten als sehr fraglich eingeschätzt
hatten.

Weiterhin hoffen die Verbände, dass
die Verwaltungsgerichtsklagen letzt -
endlich beim BVG landen und dort die
„betriebswirtschaftlichen Notwendig-
keiten der Zahnärzte anerkannt werden
müssen“. 11 Pfennig betrug 1988 der so-
genannte Punktwert für privatzahnärzt-
liche Leistungen. Mit der neuen GOZ
darf der Zahnarzt 5,62421 Cent berech-
nen. Der Punktwert hat sich somit um
keinen einzigen Punkt verändert. Das
Einzige, was sich nach zwei Jahrzehnten

für den Berufsstand trotz GOZ-Novelle
geändert hat, ist die Währung. Die ku-
mulative Inflationsrate seit 1988 – der
letzten Novellierung der GOZ – beträgt
rund 60 Prozent. Das heißt, dem zahn-
ärztlichen Berufsstand wurde nach über
24 Jahren jegliche Steigerung verwehrt,
kein Inflationsausgleich angeboten. 

*Die Kläger und ihre Verbände:
• Christian Berger, Präsident des BDIZ
EDI e.V. und Vizepräsident der Bayeri-
schen Landeszahnärztekammer (BLZK),

• Prof. Dr. Dr. Joachim E. Zöller, Vizeprä-
sident des BDIZ EDI und Direktor der

Klinik und Poliklinik für Mund-, Kie-
fer- und Plastische Gesichtschirurgie
der Universität Köln,

• Dr. Karl-Heinz Sundmacher, Bun -
desvorsitzender des Freien Verbandes
Deutscher Zahnärzte e.V. (FVDZ),

• Dr. Claus Durlak, Vorsitzender des
Landesverbandes Bayern im Berufs-
verband der Deutschen Kieferortho-
päden e.V. (BDK),

• Dr. Wilfried Beckmann, Präsident 
der Privatzahnärztlichen Vereinigung
Deutschlands e.V. (PZVD),

• Dr. Wilfried Forschner als Vertreter von
Zahnärzten aus Baden-Württemberg. DT
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Praxisorientierte Implantologie
DGZI-Kongress im Oktober in Berlin:
Internationale Referenten sprechen Klar-
text und nehmen u.a. das „All-on-four“-
Konzept unter die Lupe. Gemäß dem Motto
„Aus der Praxis für die Praxis“!4Seite 4f
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Nobel Biocare im Interview
Das schwedisch-schweizerische Unterneh-
men hat ein neues Managementteam für
Deutschland, Österreich und Schweiz. Regio -
nal Director D-A-CH Ralf Barschow sprach
über die Neustrukturierung. 

ANZEIGE

BONN –Der Freie Verband Deutscher
Zahnärzte (FVDZ) kritisiert die Pläne
der Landesregierung Sachsen-Anhalt,
das Universitätsklinikum der Martin-
Luther-Universität Halle-Wittenberg
zu schließen und damit auch das Aus
für die einzige zahnmedizinische Aus-
bildungsstätte im Land zu besiegeln.
Mit Blick auf die demografische Ent-
wicklung fordert der FVDZ das Land
vor allem im Interesse der Patienten
auf, von der fehlgeleiteten Sparpolitik
abzurücken und die Universitäts -

medizin in Halle zu erhalten. „Sach-
sen-Anhalt ist dringend auf den in
Halle ausgebildeten zahnmedizini-
schen Nachwuchs angewiesen, um
auch in Zukunft eine flächendeckende
Versorgung im Land sicherzustellen“,
unterstreicht   die   stellvertretende
FVDZ-Bundesvorsitzende Dr.-medic/
IfM Timisoara Kerstin Blaschke die
Bedeutung des Standorts. Etwa die
Hälfte der Absolventen bleibe der-
zeit nach dem Studium in Sachsen-
Anhalt.

Die Verbraucherzentrale Rheinland-
Pfalz nahm die Kostenübernahme der
Professionellen Zahnreinigung (PZR)
durch die gesetzlichen und privaten
Krankenversicherungen unter die Lupe.
„Die Verbraucherzentrale verweist zu
Recht darauf, dass die Kosten der PZR
von Patient zu Patient variieren können.
Sie richten sich nach der Anzahl der zu
behandelnden Zähne, dem Aufwand
und dem Schwierigkeitsgrad der Be-
handlung“, so San.-Rat Dr. Helmut 
Stein, Vorstandsvorsitzender der KZV
Rheinland-Pfalz. „Allerdings ist es nicht
richtig, den Nutzen der PZR infrage zu
stellen“, kritisiert er die Einschätzung 
des Medizinischen Dienstes des Spitzen-
verbandes der Krankenkassen (MDS).
„Insbesondere für Patienten mit hohem
Kariesrisiko oder entzündlichen Er -
krankungen des Zahnhalteapparates ist
die PZR ein wichtiger Vorsorge- und
The rapiebaustein“, so Stein weiter. „Die
 Aufnahme der PZR in die neue private
Gebührenordnung trägt dem Rech-
nung, da nur wissenschaftlich aner-
kannte Behandlungsmethoden Eingang
in Gebührenordnungen finden können.
Zudem bezuschussen deswegen viele ge-
setzliche Kassen die PZR auf freiwilliger
Basis.“ Quelle: KZV Rheinland-PfalzDT
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PZR: wichtiger Baustein
Kostenübernahme geprüft. 

[ Hochwertiger Zahnersatz zu günstigen Preisen ]
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Autismus: Besondere Herausforderung
Aufgrund des abweichenden Sozialverhal-
tens von autistischen Kindern ist es für den
Zahnarzt besonders schwierig, einen op -
timalen Behandlungsweg zu finden. Von 
Dr. Sabine Rienhoff, Hannover. 

Fortsetzung auf S. 2 unten Ë

Gebührenordnung für Zahnärzte:
 Verfassungsbeschwerde abgewiesen

Die Verfassungsbeschwerde tragenden Verbände erheben Feststellungsklage beim Verwaltungsgericht Berlin. Von Jürgen Pischel. 

Uniklinikum Halle vor dem Aus? 
Spardiktat bedroht zahnmedizinische Versorgung in Sachsen-Anhalt.
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W
er von
u n s e -
ren Le-

sern in den letzten Wochen die BILD
genossen hat, dem sprang sicher 
des Öfteren eine Anzeige eines der
vielen Internetanbieter zum Preis-
dumping bei ZE-Arbeiten ins Auge.
Besonders erfolgreich gebärden sich
diese Internetportale im angeblich
„gerechten“ Kampf um geringere
Zahlungsbelastungen für die Pa -
tienten bei Implantatversorgungen.
Viele Zahnärzte scheinen zuneh-
mend bereit zu sein, über Honorar-
zugeständnisse Patienten zulasten
von Kollegen zu angeln. 

Wie „erfolgreich“ diese Kam-
pagnen sind, zeigen sowohl Studien
der Krankenkassen, dass bei Zahn -
ersatz die Eigenbeteiligung der Pa-
tienten – rund 60 Prozent im großen
Durchschnitt – in den letzten Jahren
nicht mehr angestiegen ist, wie vor
 allem die Klagen der „forschenden“
Implantathersteller über deutliche
Umsatzrückgänge. Diese nicht nur 
in dem von Billiganbietern in der
 Implantologie geprägten Märkten
Spanien und Italien, sondern be-
sonders auch in Deutschland und
selbst der Schweiz.

Die Patienten werden zunehmend
preisbewusster, und viele Zahnärzte,
die in der Internet-Bie terschlacht 
um das geringste HKP- Anbot mit-
machen, tun dies vornehmlich nicht 
über eigene Honorarzugeständnisse,
sondern über Billigeinkauf bei ZE
und vor allem durch Nutzung von
 besonders billigen Nachahmer-Im-
plantatprodukten. 

Weil der Preis für eine Zahnarzt-
therapie – trotz des in Deutschland
europaweit hohen Kassenzuschusses
– als Entscheidungsgrundlage eine
immer größere Rolle spielt, wird 
die Situation der Implantatanbieter
immer kritischer werden, und erste
Edel-Anbieter positionieren sich

 bereits mit Zweit-
marken im unteren
Preissegment.

Der Kampf im
Implantatmarkt wird
aber auch deshalb
noch heißer werden, weil die Implan-
tatversorgung ihren Status in den
letzten Jahren als quasi Regelversor-
gung bei fehlenden Zähnen verloren
hat. Immer mehr setzt sich wieder 
die Position in der Zahnarztpraxis
durch, für eine Zahnlücke gibt es stets
mehr als eine Versorgung, und wer als
Putzmuffel seine natürlichen Zähne
aufs Spiel gesetzt hat, entwickelt sel-
ten mehr Sorgfalt und Verantwor-
tung bei Implantaten. Der Boom bei
Periimplantitisfällen nach dem Im-
plantatboom spricht Bände, und Miss -
erfolge und Probleme sprechen sich
bei Patienten schneller herum als die
positiven Ergebnisse mit Implantat-
versorgungen.

Das Sparen über „billigen“ Ein-
kauf hat ja einmal ein Ende, und
wenn die Praxen sich aufgrund der
öffentlichen Preisbehauptung, was
für eine entsprechende Implantatbe-
handlung „üblich“ sei, auf dieses Ni-
veau begeben haben, hört ja der Preis-
kampf einzelner – „bei mir ist es aber
günstiger zu haben“ – nicht auf.
 Sicher zeugt es von schlechtem Stil, ja
wenig Charakter und von einer man-
gelnden Kollegialität im Berufsstand,
sich über Internet-Versteigerungen
an Patienten ranzumachen. 

„Der Preis ist heiß“ und „Geiz 
ist geil“ werden als Mottos auch im
 medizinischen Bereich immer mehr
Anhänger unter Patienten gewinnen,
was auch dem Zahnarzt die Bewäl -
tigung neuer Herausforderungen in
der Beratung seiner Patienten abver-
langen wird, um ihn nicht über den
Preis, sondern über Compliance und
Vertrauen an die Praxis zu binden,

toi, toi, toi, Ihr J. Pischel

BERLIN/BONN (jp) – Bundes -
gesundheitsminister Daniel Bahr 
will noch vor Ablauf der Legislatur-
periode im Herbst 2013 gesetzliche
Regelungen gegen die Korruption 
im Gesundheitswesen vorlegen und
durchbringen. Danach sollen Beste-
chung und Bestechlichkeit nicht nur
bei Ärzten und Zahnärzten, sondern
bei allen Berufsgruppen, die an der
Versorgung der Versicherten von
 gesetzlichen Krankenkassen beteiligt
sind, strafbar werden.

Als unzulässige wirtschaftliche
Vorteile eingestuft werden sollen
geldwerte Zuwendungen aller Art,
also auch die Überlassung von Ge -
räten, Materialien und Räumen, das
Durchführen von Schulungsmaß-
nahmen, das Stellen von Personal
oder Kostenübernahmen dafür so-
wie „Einkünfte aus Unternehmens -
be teiligungen, die durch das Verord-
nungs- und Zuweisungsverhalten
maßgeblich beeinflusst werden“,
heißt es im Papier. Dazu soll eine
Strafvorschrift in Paragraf 307c im
Fünften Sozialgesetzbuch (SGB V)
eingeführt werden. 

Mit Unterstützung der rot-grü-
nen Länder im Bundesrat, die dort 
die Mehrheit haben, will Hamburg
anders als Bahr die Regelungen gegen
Betrug und Bestechung im Gesund-
heitswesen im Strafgesetzbuch ver-
ankern. In einer Hamburger Pres-

seerklärung heißt es dazu: „Durch die
Verankerung im Sozialgesetzbuch
schützt das Vorhaben der Koalition
nur gesetzlich Versicherte. Für pri-
vat Versicherte gelten die Regeln
nicht.“ Das sei eine große Schwä-
che der schwarz-gelben Initiative. 
Knapp neun Millionen Menschen in
Deutschland sind vollständig bei

 einer privaten Krankenversicherung
versichert und könnten „korrupte“
Ärzte und Zahnärzte nicht verfolgen.

Der Hamburger Senat beziffert in
der Gesetzesbegründung das Ausmaß
der Schäden, die im deutschen Ge-
sundheitswesen pro Jahr durch Fehler,
Betrug und Korruption entstehen,
auf etwa elf Milliarden Euro. DT

Der Preis
ist heiß
Jürgen Pischel spricht Klartext

BERLIN – Die Bundeszahnärzte-
kammer, der Verband der privaten
Krankenversicherungen und die
 Beihilfestellen von Bund und Län-
dern haben die Einrichtung eines
 Beratungsforums für Gebühren -
ordnungsfragen vereinbart, um 
„im partnerschaftlichen Miteinander
daran zu arbeiten, die Rechtsunsi-
cherheit nach der Novellierung der
Gebührenordnung für Zahnärzte
(GOZ) zu beseitigen“. 

Das neue Gremium habe die Auf-
gabe übernommen, grundsätzliche
Auslegungsfragen der GOZ, Fragen
der privatzahnärztlichen Qualitäts -
sicherung sowie Fragen des Inhalts
und der Abgrenzung privatzahn -
ärztlicher Leistungen zu diskutieren
und möglichst einvernehmlich zu
 beantworten.

Man wolle sich bemühen, dass
Auslegungsprobleme der GOZ nicht
auf dem Rücken der Patienten aus -
getragen werden. Ein die „Versozial-
rechtlichung der Gebührenordnung“
vorantreibendes GOZ-Bewertungs-

institut, wie es im Bundestag gefor-
dert worden ist, „braucht niemand“,
so die am GOZ-Gebührengeschehen
beteiligten Institutionen. 

Quelle: BZÄK

DT

Beratungsforum für
 Gebührenordnungsfragen zur GOZ gegründet

Bundeszahnärztekammer, Verband der privaten Krankenversicherung 
und Beihilfestellen von Bund und Ländern gründen Beratungsforum.
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„Das Ende der zahnmedizini-
schen Hochschulausbildung in Halle
würde hier eine gewaltige Lücke
hinterlassen und die Nachwuchspro-
blematik vor allem in den ländlichen
Regionen dramatisch verschärfen“, 
ist sich Blaschke sicher. 

Die Universitätsmedizin in Halle
ist exzellent aufgestellt und regional
tief verwurzelt. Ihre Schließung wür -
de den Wissenschaftsstandort schwä-
chen und die zahn-/medizinische
 Versorgung in der Region gefährden.
Der FVDZ unterstützt deshalb den
Protest der Hallenser Zahnmedi -

zinstudenten gegen die Schließung
ihrer Fakultät sowie das Aktions-
bündnis „Halle bleibt“, das mit einer
Online-Petition Unterschriften für
den Erhalt des Standorts sammelt
(www.hallebleibt.de). 

Quelle: FVDZ
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Geldbußen und Haft für
 „korrupte“ Zahnärzte

Bahr: Gesetzliche Regelungen gegen die Korruption im Gesundheitswesen. 


